Therapie-Vereinbarung
Ich begrüße Sie nochmals herzlich in meiner Praxis für Psychotherapie und hoffe und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Arbeit im Erreichen Ihrer persönlichen Ziele!

Um einen für alle Patienten guten Ablauf der jeweiligen Gespräche zu gewährleisten, möchte ich Ihnen noch folgende Informationen geben und Sie um Ihre Mithilfe bitten:

Die jeweilige Therapiesitzung beginnt zumeist (mit Ausnahmen) pünktlich um die volle Stunde und endet soweit möglich pünktlich um 10 Minuten vor der nächsten vollen Stunde. Für jeden Patienten/ jede Patientin reserviere ich diese Zeit, dies bedeutet, diese Zeit steht weitgehend nur Ihnen zur Verfügung.
Ich bitte alle meine PatientInnen darum, möglichst pünktlich zu der jeweiligen Stunde zu kommen, da es aus technischen Gründen für mich zunächst erforderlich ist, die Tür der Praxis nach dem Klingeln selbst zu öffnen. Daher bitte ich Sie auch, nicht wesentlich früher als zu Ihrem Termin zu kommen, damit der Patient/die Patientin vor Ihnen nicht gestört wird. 

Während des Therapietages werde ich aus den gleichen Gründen keine Telefonate annehmen oder führen, Sie haben aber die Möglichkeit, auf dem Anrufbeantworter der Praxis eine Nachricht zu hinterlassen. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass ich diese telefonischen Anfragen in Anbetracht der derzeitigen Anzahl neben dem Praxis-Betrieb nicht unbedingt sofort beantworten kann, ich bemühe mich um eine zügige Rückantwort, sobald mir dies möglich ist.
Meine Arbeit hat einen Wert…

Wenn Sie einen Termin nicht wie geplant wahrnehmen können, so bitte ich Sie aus aktuellem Anlass um eine Termin-Absage mindestens 48 Std. oder zwei volle Werktage vor dem vereinbarten Termin! Ich führe wie oben beschrieben eine reine Bestellpraxis mit exklusiver Termin-Reservierung. Daher ist es mir meist nicht möglich, kurzfristig Termine neu zu besetzen. Auf Grundlage der aktuellen Rechtssprechung (kann bei Bedarf eingesehen werden), behalte ich mir somit vor, bei Absagen nach 48 Stunden oder zwei vollen Werktagen den Teilbetrag von 62.- Euro (bei Schülern/Studenten/Rentnern/ Arbeitslosen 31.- Euro) pro ausgefallener Sitzung privat in Rechnung zu stellen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder andere akute Anlässe ebenso gesetzeskonform hierbei keine Relevanz haben! Sollte ich den ausgefallenen Termin neu besetzen können, so entstehen Ihnen selbstverständlich keine Kosten.
Ich bedanke mich herzlich für Ihr Verständnis!

Mit den oben genannten Bedingungen bin ich einverstanden, Nordenham,  13.02.2009:
……………………………………………………………………………..
